
organe nach geheimer Beratung und Abstimmung. 
Unter den in diesem Gesetz bestimmten Vorausset
zungen entscheiden die Kreisgerichte durch den 
Richter.

Anmerkung: Vgl. Art. 92-96 Verf.; §§ 1,5. 6, 44-55 
GVG und Art. 7 StGB. Die Voraussetzungen fürdie 
Entscheidung durch den Richter sind in §257 Abs. 2. 
§ 270 Abs. 3, § 279 Abs. 1 und § 282 StPO geregelt.

§ 10
Hauptverhandlung
(1) Die Hauptverhandlung wird vom zuständigen 
Gericht öffentlich und mündlich durchgeführt.

Anmerkung: Vgl. §§ 10,11 GVG sowie §§ 83-85 und 
211-213 StPO.

(2) Die Öffentlichkeit der Hauptverhandlung dient 
dem Ziel, das Staats- und Rechtsbewußtsein der 
Bürger zu entwickeln, ihre Verbundenheit zu den 
Organen des sozialistischen Staates zu festigen, die 
erzieherische Wirkung der Hauptverhandlung zu er
höhen und die Bereitschaft der Bürger zur Bekämp
fung der Kriminalität zu fördern. Sie gewährleistet 
die gesellschaftliche Kontrolle und bildet eine Ga
rantie für die gerechte Anwendung des sozialisti
schen Strafrechts.
(3) Die Öffentlichkeit darf nur in den gesetzlich vor
gesehenen Fällen ausgeschlossen werden.

Anmerkung: Zu den Voraussetzungen für den Aus
schluß der Öffentlichkeit vgl. § 211 Abs. 2 und 3 und 
§233 StPO.

§ 11
Gerichtliche Entscheidung
(1) Ein Bürger darf nur durch gerichtliche Entschei
dung bestraft werden. Die Entscheidung muß den 
Grundsätzen der Gerechtigkeit und der sozialisti
schen Gesetzlichkeit entsprechen.

Anmerkung: Vgl. Art. 4 StGB.

(2) Die Entscheidung darf nur unter den gesetzli
chen Voraussetzungen und in der gesetzlich vorgese
henen Art und Weise geändert oder aufgehoben 
werden.

Anmerkung: Vgl. § 14 StPO.

(3) Wird eine Entscheidung nur zugunsten des An
geklagten angefochten, darf im Rechtsmittelverfah
ren. im Kassationsverfahren und im Verfahren we
gen Wiederaufnahme eines durch rechtskräftige 
Entscheidung abgeschlossenen Verfahrens auf keine 
Schwerere Maßnahme der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit erkannt werden.

1. Kap. - Grundsatzbestimmungen 1.
Anmerkung: Vgl. im einzelnen auch §274 Abs. 2, 
§ 277 Abs. 3, §§ 280, 285,321 Abs. 2 und § 335 Abs. 2 
StPO.

§ 12
Gesellschaftliche Organe der Rechtspflege
Konflikt- und Schiedskommissionen als gewählte ge
sellschaftliche Organe der Rechtspflege beraten und 
entscheiden gemäß §§28 und 29 des Strafgesetzbu
ches selbständig über die strafrechtliche Verantwort
lichkeit wegen eines Vergehens. Sie tragen damit zur 
Erziehung und Selbsterziehung der Bürger, zur frei
willigen Einhaltung des sozialistischen Rechts, der 
Grundsätze der sozialistischen Moral und zur Her
ausbildung neuer sozialistischer Beziehungen im Zu
sammenleben bei.

Anmerkung: Zu den grundsätzlichen Bestimmungen 
über die Stellung, Bildung, Wahl. Zuständigkeit. 
Arbeitsweise, Entscheidungen und Leitung der ge
sellschaftlichen Organe der Rechtspflege vgl. Art. 92 
Verf. und die Vorschriften des GGG. Zu ihrer Ar
beitsweise im einzelnen beachte ferner die Regelun
gen in der KKO und der SchKO. Die Übergabe von 
Strafsachen an die gesellschaftlichen Organe der 
Rechtspflege erfolgt gern. '§§58-60, 97, 142,149. 191 
und 27! Abs. 3 StPO, §§25ff. KKO und §8 23ff. 
SchKO. Zum Verfahren bei Einspruch gegen eine 
Entscheidung eines gesellschaftlichen Organs der 
Rechtspflege vgl. §§276. 277 StPO, §§53ff. KKO 
und §§48ff. SchKO.

§ 13
Stellung des Staatsanwalts
(1) Der Staatsanwalt leitet das Ermittlungsverfah
ren mit dem Ziel der Aufdeckung und Aufklärung al
ler Straftaten, ihrer Ursachen und Bedingungen. Er 
übt die Aufsicht über die Ermittlungen der Untersu
chungsorgane und den Vollzug der Untersuchungs
haft aus.
(2) Zum Schutze der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Bürger erhebt der Staatsanwalt 
Anklage gegen Personen, die hinreichend verdächtig 
sind, Straftaten begangen zu haben, oder übergibt 
beim Verdacht auf ein Vergehen unter den gesetzli
chen Voraussetzungen die Sache der Konflikt- oder 
Schiedskommission zur Beratung und Entscheidung.
(3) Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtspre
chung und der richtigen Gesetzesanw'endung legt der 
Staatsanw alt gegen das Gesetz verletzende Entschei
dungen der Gerichte Rechtsmittel ein, beantragt die 
Kassation rechtskräftiger Entscheidungen oder die 
Wiederaufnahme eines durch rechtskräftige Ent
scheidung abgeschlossenen Verfahrens.
(4) Der Staatsanwalt überwacht die Gesetzlichkeit 
der Verwirklichung der Maßnahmen der Strafrecht li
ehen Verantwortlichkeit.
(5) Der Staatsanwalt veranlaßt zur Beseitigung der
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